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Antragsjahr 20…..….   (bitte Antragsjahr hier angeben) 

Abrechnungsjahr 20…..…. (bitte nur ein Abrechnungsjahr hier angeben / bei Prüfung von mehreren 
Abrechnungsjahren, kopieren Sie dieses Bestellformular, tragen Sie das jeweilige Abrechnungsjahr ein und vervollständigen das 
Bestellformular um die abgefragten Angaben) 

______________________________________________________________________________ 
 
Das Bestellformular beinhaltet eine Zusatzleistung zu der bestehenden Zertifizierung nach DIN EN ISO 
50001:2018 bzw. EMAS. Die Überprüfung kann vor Ort im Rahmen des Audits nach ISO 50001 / EMAS oder 
als separate Remote-Prüfung (Desk Review) stattfinden. Das Bestellformular stellt ein Ergänzungsangebot zu 
dem bestehenden Vertrag über die Zertifizierung und Überwachung gemäß ISO 50001:2018 bzw. Auditierung 
nach der EMAS dar. Somit gelten die darin enthaltenden vertraglichen Vereinbarungen auch für dieses 
ergänzende Angebot. Im Falle einer Zertifizierung durch ein anderes Unternehmen, ist für Leistungen gemäß 
BECV und/oder SPK der zusätzliche Aufwand auszuwählen.  

 
Nachfolgend finden Sie unser ergänzendes Angebot  
- über die Überprüfung der Anforderungen gemäß § 30 Nr. 3 Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) sowie 

der Bestätigung der Eigenerklärung gemäß § 32 EnFG und/oder 
- über die Überprüfung der Anforderungen gemäß § 12 Abs. 2 sowie der Bestätigung gemäß § 12 Abs. 3 

der Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage durch den nationalen 
Brennstoffemissionshandel (BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung – BECV) und/oder 

- über die Überprüfung der Anforderungen gemäß § 12 Abs. 2 sowie der Bestätigung gemäß § 12 Abs. 3 
der SPK-Förderrichtlinie und/oder 

- Bestätigung von Umsetzungsplänen von Endenergieeinsparmaßnahmen nach § 9 EnEfG. 
 

im Rahmen der Auditierung nach ISO 50001 / EMAS.  

Bitte tragen Sie unter Nr. 1 und Nr. 2 Ihre Unternehmensangaben ein und geben Sie unter Nr. 3 a) – 3 d) den 
jeweiligen Umsetzungsumfang der Gegenleistungen an (zutreffendes bitte ankreuzen). 

Senden Sie uns bitte dieses vollständig ausgefüllte und unterschriebene Bestellformular zurück. Verwenden 
Sie dafür bitte immer die nachfolgend genannte Mailadresse! 

Sofern vom Gesetzgeber Fristen vorgegeben sind (z.B. materielle Ausschlusspflichten), können wir unsere 
Dienstleistung nur erbringen, wenn folgende Fristen eingehalten werden:  
• Auftragserteilung bis spätestens vier Wochen vor der genannten Frist des jeweiligen 

Antragsjahres (Eingang im Postfach valeri@tuev-nord.de).  
• Zusendung/Bereitstellung der für die Überprüfung erforderlichen Nachweise nach EnFG oder 

EnEfG bzw. Zusendung des Antrages (BECV / SPK) über FMS der DEHSt an den ALIAS der TÜV 
NORD (hibraun) schnellstmöglich nach Auftragserteilung, spätestens drei Wochen vor der 
genannten Frist des jeweiligen Antragsjahres.  

• Bereitstellen eines Ansprechpartners des Auftraggebers für eventuelle Rückfragen des Prüfers. 
  

mailto:valeri@tuev-nord.de
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1. Angaben zum Unternehmen 

Name der Organisation  

Adresse (Straße, PLZ/Ort)  

Telefon  

2. Angaben zum Energiemanagementbeauftragten 

Name  

Adresse (Straße, PLZ/Ort)  

Telefon  

E-Mail  

 
3. a) Überprüfung sowie Bestätigung der Eigenerklärung gemäß EnFG  
   (bitte die jeweils zutreffende Auswahl der Gegenleistung vornehmen) 

Anforderungen gem. § 30 Nr. 3 Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) sowie der Bestätigung der Eigenerklärung 
gem. § 32 EnFG  

Gegenleistung EnFG Nachweisführung 
EnFG Kosten [EURO] Zutreffend /  

Auswahl 

§ 30 Nr. 3 a) aa) Das Unternehmen bzw. die Organisation 
hat alle wirtschaftlich durchführbaren 
Maßnahmen umgesetzt, die in dem 
Energiemanagementsystem nach ISO 
50001 konkret identifiziert worden sind. 

§ 32 Nr. 3 a) 2.000,00 

☐ 

§ 30 Nr. 3 a) bb) Das Unternehmen bzw. die Organisation 
hat in dem Energiemanagementsystem 
nach ISO 50001 keine wirtschaftlich 
durchführbaren Maßnahmen konkret 
identifiziert. 

§ 32 Nr. 3 b) 2.000,00 

☐ 

§ 30 Nr. 3 a) cc) Investitionssumme von mindestens 
100% des im Jahr 2024 gewährten 
Begrenzungsbetrags 

§ 32 Nr. 3 c) 2.800,00 

☐ 
§ 30 Nr. 3 a) cc) Nachweis für die Erfüllung der 

Verpflichtungserklärung aus dem 
Antragsjahr 2023 
(Energieeffizienzmaßnahmen) 

§ 32 Nr. 3 c) 2.800,00 

☐ 
§ 30 Nr. 3 a) cc) Nachweis für die Erfüllung der 

Verpflichtungserklärung aus dem 
Antragsjahr 2024 
(Energieeffizienzmaßnahmen) 

§ 32 Nr. 3 c) 2.800,00 

☐ 
§ 30 Nr. 3 a) cc) Nachweis für die Erfüllung der 

Verpflichtungserklärung aus dem 
Antragsjahr 2025 
(Energieeffizienzmaßnahmen) 

§ 32 Nr. 3 c) 2.800,00 

☐ 
§ 30 Nr. 3 c) Das Unternehmen bzw. die Organisation 

hat mindestens 50% des 
Begrenzungsbetrags für Maßnahmen zur 
Dekarbonisierung des 
Produktionsprozesses aufgewendet. 

§ 32 Nr. 3 e) 6.600,00 

☐ 
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3. b) Überprüfung sowie Bestätigung der Eigenerklärung gemäß BECV 
(bitte die jeweils zutreffende Auswahl der Gegenleistung vornehmen) 

Anforderungen gemäß § 12 Abs. 2 sowie der Bestätigung gemäß § 12 Abs. 3 der BECV  

Gegenleistung BECV Kosten 
[EURO] 

Zutreffend /  
Auswahl 

§ 12 Abs. 1 Nr. 1) BECV Erstmalige Beantragung einer Beihilfe für das Abrechnungsjahr 
2025 3.100,00 ☐ 

§ 12 Abs. 2 Nr. 1 a) BECV 

Investitionen in dem erforderlichen Umfang getätigt; d.h. 
Aufstellung der durchgeführten Maßnahmen und ggf. der nicht 
durchgeführten Maßnahmen mit dem Nachweis der fehlenden 
Wirtschaftlichkeit  
(inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gem. DIN EN 17463) 

5.800,00 ☐ 

§ 12 Abs. 2 Nr. 1 b) BECV Keine wirtschaftlich durchführbaren und konkreten Maßnahmen 
identifiziert 5.800,00 ☐ 

§ 12 Abs. 2 Nr. 2 BECV Investitionen in Maßnahmen zur Dekarbonisierung des 
Produktionsprozesses 11.000,00 ☐ 

Zusätzlicher Aufwand bei einer Fremdzertifizierung: 
Prüfung der vom Unternehmen eingereichten Zertifizierungs- oder Validierungsdokumentation 
(Zertifikat, Registrierungsurkunde, Auditbericht für das Abrechnungsjahr 2025 inklusive ggf. 
vorhandenem Nichtkonformitätenmanagement) 

1.000,00 ☐ 
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3. c) Überprüfung sowie Bestätigung der Eigenerklärung gemäß SPK-Förderrichtline 

(bitte die jeweils zutreffende Auswahl der Gegenleistung vornehmen) 

Anforderungen gemäß Nummern 4.1 und 4.2 sowie der Bestätigung gemäß Nummer 4.3a der 
SPK-Förderrichtline 

Gegenleistung SPK Kosten 
[EURO] 

Zutreffend /  
Auswahl 

Nr. 4.1 SPK Erstmalige Beantragung einer Beihilfe für das Abrechnungsjahr 
2025 3.100,00 ☐ 

Nr. 4.2.1b Vorrangige Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen ab 
dem Abrechnungsjahr 2025 5.800,00 ☐ 

Nr. 4.2.1c SPK 
(§ 11 Absatz 1 BECV) 

Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz (positiver 
Kapitalwert nach DIN EN 17643) 5.800,00 ☐ 

Nr. 4.2.1c SPK 
(§ 11 Absatz 1 Satz 2 
BECV) 

Maßnahmen sind ausgeschöpft: 
Keine wirtschaftlich durchführbaren und konkrete Maßnahmen 
identifiziert. 

5.800,00 ☐ 

Nr. 4.2.1c 

Senkung des Stromverbrauchs durch Energieeffizienz-
maßnahmen mit positivem Kapitalwert nach 60 % der 
vorgesehenen Nutzungsdauer (max. 9 Jahre) unter 
Berücksichtigung des Stromverbrauchseffizienz-Benchmarks 

5.800,00 ☐ 

Nr. 4.2.1c SPK 
(§ 11 Absatz 4 BECV) 

Investitionen in Maßnahmen zur Dekarbonisierung des 
Produktionsprozesses 11.000,00 ☐ 

Nr. 4.2.2 SPK Grünstromgegenleistungen (Bestätigung des EnMS/UMS) 3.100,00 ☐ 
Zusätzlicher Aufwand bei einer Fremdzertifizierung: 
Prüfung der vom Unternehmen eingereichten Zertifizierungs- oder Validierungsdomentation 
(Zertifikat, Registrierungsurkunde, Auditbericht für das Abrechnungsjahr 2025 inklusive ggf. 
vorhandenem Nichtkonformitätenmanagement) 

1.000,00 ☐ 

 
3. d) Bestätigung von Umsetzungsplänen von Endenergieeinsparmaßnahmen nach § 9 EnEfG 

Anforderungen gem. Merkblatt für das Energieeffizienzgesetz nach den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 8-10 
und 19 des EnEfG vom 01.10.2025 bzw. der aktuell gültigen Fassung  

Prüfumfang Nachweisführung 
nach EnEfG Kosten [EURO] Zutreffend /  

Auswahl 

Bestätigung zur Vollständigkeit und Richtigkeit des 
erstellten Umsetzungsplans für das Antragsjahr 

BAFA 
Bestätigungs-

formular 

1.600,00 
☐ 
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Bei Organisationen mit mehreren juristischen Personen verwenden Sie bitte für jede juristische 

Person ein separates Bestellformular. 

 

   
Ggf. weitere juristische Person  

 
Sollte für die Durchführung der Leistung eine zusätzliche Anfahrt des Auditors/der Auditorin notwendig werden, 
gelten hierfür die im bestehenden Zertifizierungsvertrag nach der ISO 50001 / EMAS vereinbarten Konditionen.  

Weitere Informationen zum Zertifizierungsverfahren entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung. Diese 
finden Sie in der jeweils geltenden Version auf unserer Internetseite unter www.tuev-nord.de im 
Downloadbereich der Zertifizierung. 
 
 
Auftragserteilung  

Der Auftrag kommt mit der Bestätigung dieser Bestellung durch den TÜV NORD zustande. Das 
Auftragsverhältnis wird für jeweils ein Antragsjahr geschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt davon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der 
Auftraggeber mit der Zahlung der vereinbarten Vergütung in Verzug gerät.  
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer über Änderungen der Firmierung (insbes. Firmenname 
und Rechtsform) sowie seiner Firmenstruktur (insbesondere Anzahl der Mitarbeiter, Tätigkeiten und 
Standorte) zu informieren. Auf dieser Grundlage nimmt der Auftragnehmer eine Neukalkulation des 
Aufwandes und des Preises vor.  

Wir erteilen der TÜV NORD CERT GmbH den Auftrag für die Überprüfung der Anforderungen sowie der 
Bestätigung gemäß dem unter 3 a) bis 3 d) jeweils angekreuzten Umsetzungsumfang der Gegenleistungen 
nach EnFG und/oder BECV und/oder SPK bzw. der Umsetzungspläne nach EnEfG. 
 
 
 
 
 
 
    
(Ort, Datum)  (Firmenstempel und  

rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

Senden Sie bitte dieses vollständig ausgefüllte und unterschriebene Bestellformular an das Postfach 
valeri@tuev-nord.de  zurück.  

http://www.tuev-nord.de/
mailto:valeri@tuev-nord.de

